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Schloss-Stadt Hückeswagen, Bebauungsplan Nr. 44B, 6. Änderung „Großberghauser Bucht“ 
 

ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

2 Bergische Energie- und 
Wasser-GmbH, Wipper-
fürth 

 

23.07.2020 Es bestehen keine Bedenken.  

Im Rahmen des Förderprojektes „Breitband-
ausbau“ werden voraussichtlich 3./4. Quartal 
2020, in diesem Bereich, Glasfaserleitungen 
errichtet. In dem Zuge ist auch für den Be-
reich „Stromversorgung“ eine Netzoptimie-
rung geplant. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

13 Landesbetrieb Wald und 
Holz NRW, Regional-
forstamt Bergisches 
Land, 
Gummersbach 

 

 

07.08.2020 Aus forstlicher Sicht wird der 9. Änderung des 
FNP im Bereich „Großberghauser Bucht“ 
nicht widersprochen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

16 Industrie- und Handels-
kammer zu Köln;  
Zweigstelle Oberberg, 
Gummersbach 

 

03.08.2020 Die IHK Köln, Geschäftsstelle Oberberg, sieht 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Belange der 
gewerblichen Wirtschaft nicht berührt und hat 
daher gegen diese Bauleitplanung keine Be-
denken. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 
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ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

23 Oberbergischer Kreis, 
Gummersbach  

 

06.08.2020 Es bestehen gegen die vorgelegte Planung 
keine grundsätzlichen Bedenken. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

 

 

24 Bezirksregierung Düs-
seldorf, Dezernat 22 

 

23.07.2020 Luftbilder aus den Jahren 1939 – 1945 und 
andere historische Unterlagen liefern Hinwei-
se auf vermehrte Bodenkampfhandlungen. 
Insbesondere existiert ein konkreter Verdacht 
auf Kampfmittel und bzw. Militäreinrichtungen 
des 2. Weltkrieges (Schützenloch). Es wird 
die Überprüfung der zu überbauenden Fläche 
auf Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich 
der beigefügten Karte sowie des konkreten 
Verdachts empfohlen. Die Beauftragung der 
Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag 
auf Kampfmitteluntersuchung auf der Inter-
netseite. 

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gege-
ben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau 
von 1945 abzuschieben.  

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mecha-
nischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird 
eine zusätzliche Sicherheitsdetektion empfoh-
len. Auf das das Merkblatt für Baugrundein-
griffe wird hingewiesen. 

Auf weitere Informationen auf der Internetsei-
te wird hingewiesen. 

 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
(BP Nr. 44 B, 6. Änderung – im Parallelverfahren 
zur 9. FNP-Änderung) wird der Hinweis dahinge-
hend berücksichtigt, dass die betroffene Fläche 
auf Kampfmittel zu überprüfen ist. Die Begrün-
dung zur 9. Flächennutzungsplanänderung wird 
entsprechend ergänzt. 

Der Hinweis der 
Bezirksregierung 
Düsseldorf, Dez. 
22, wird berück-
sichtigt. 
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ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

25 Stadt Remscheid, Der 
Oberbürgermeister 

10.07.2020 Es bestehen keine Einwendungen oder Anre-
gungen. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

27 PLEdoc GmbH, Essen 

 

08.07.2020 Von PLEdoc verwaltete Versorgungsanlagen 
und der nachstehend aufgeführten Eigentü-
mer bzw. Betreiber sind von der geplanten 
Maßnahme nicht betroffen:  

 Open Grid Europe GmbH, Essen  

 Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen  

 Ferngas Netzgesellschaft mbH (FH), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

 Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

 Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Es-
sen 

 Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft rnbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

 Trans Europa Naturgas Pipeline 
GmbH (TENP), Essen 

 GasLINE Telekommunikationsnetz-
gesellschaft deutscher Gasversor-
gungsunternehmen mbH & Co.KG , 
Straelen (hier Solotrassen in Zustän-
digkeit der PLEdoc GmbH) 

 Viatel GmbH, Frankfurt 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 
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Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

27   Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich 
und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entneh-
men wir den Unterlagen, dass die Kompensa-
tionsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren 
festgelegt werden bzw. keine Erwähnung fin-
den. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen 
eine Betroffenheit von der durch PLEdoc ver-
walteter Versorgungseinrichtungen nicht aus-
zuschließen ist. Um Mitteilung der planexter-
nen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an 
diesem Verfahren wird gebeten. 

Maßgeblich für die Auskunft ist der im Über-
sichtsplan markierte Bereich. Dort dargestellte 
Leitungsverläufe dienen nur zur groben Über-
sicht. 

Hinweis: Eine Ausdehnung oder Erweiterung 
des Projektbereiches bedarf immer einer er-
neuten Abstimmung mit der PLEdoc GmbH. 
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ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

28 LVR-Amt für Boden-
denkmalpflege im 
Rheinland, Bonn 

15.07.2020 Auf Basis der derzeit für das Plangebiet ver-
fügbaren Planunterlagen sind keine Konflikte 
zwischen der Planung und den öffentlichen 
Interessen des Bodendenkmalschutzes zu 
erkennen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass 
Untersuchungen zum Ist-Bestand an Boden-
denkmälern in dieser Fläche nicht durchge-
führt wurden. Von daher ist diesbezüglich nur 
eine Prognose möglich. 

Auf die Bestimmungen der §§ 15, 26 DSchG 
NRW (Meldepflicht- und Veränderungsverbot 
bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) 
wird daher hingewiesen und darum gebeten, 
folgenden Hinweis in die Planunterlagen auf-
zunehmen: 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäolo-
gische Funde und Befunde sind der Gemein-
de als Untere Denkmalbehörde oder dem 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land, Außenstelle Overath, Gut Eichtal, 51491 
Overath, Tel.: 02206/9030-0; Fax 0221/8284-
0778 unverzüglich zu melden. Bodendenkmal 
und Fundstelle sind zunächst unverändert zu 
erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der 
Arbeiten ist abzuwarten. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und die Begründung zur 9. FNP-Änderung 
entsprechend ergänzt. Im verbindlichen Bauleit-
planverfahren (BP 44B, 6. Änderung – Parallel-
verfahren) ist bereits ein entsprechender Hinweis 
zu den §§ 15 und 16 DSchG NRW aufgenom-
men worden. 

Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
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Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

39 EWR GmbH, Rem-
scheid 

09.07.2020 Es bestehen seitens Strom-, Gas- und Was-
serversorgung sowie des Verkehrsbetriebes 
keine Anregungen und Bedenken. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

40 

 

WSW Wuppertaler 
Stadtwerke GmbH, 
Wuppertal 

10.07.2020 Für die  

WSW Energie & Wasser AG, zuständig für 
Energieversorgung und Stadtentwässerung 

Stadt Wuppertal, zuständig für die Wasser-
versorgung 

WSW mobil GmbH, zuständig für den öffent-
lichen Personennahverkehr 

wird mitgeteilt, dass keine Bedenken oder 
Anregungen zur Planung bestehen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 
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44 

 

Wupperverband, Wup-
pertal 

02.07.2020 Die Inhalte bezüglich der Entwicklungsziele 
des Flächennutzungsplans „Großberghauser 
Bucht“ an der Bevertalsperre sind mit dem 
Betrieb Talsperren abgestimmt worden. 

Hier lag insbesondere die verkehrliche Er-
schließung über den Beverdamm und die Zu-
fahrt zum Betriebshof sowie die Gestaltung 
der Besucherparkplätze im Vordergrund. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.  

 

 

 

 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

 

45 Unitymedia NRW GmbH 

Abt. Zentrale Planung, 
Kassel 

 

23.07.2020 Gegen die Planung bestehen keine Einwände.  Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 
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Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

46 BAV, Bergischer Abfall-
wirtschaftsverband 

25.08.2020 Es werden folgende Anregungen für den Be-
reich der kommunalen Abfallentsorgung in der 
Schloss-Stadt Hückeswagen vorgebracht: 

Für die Anfahrt der Abfallentsorgungsfahr-
zeuge sind sicherheitstechnische Anforderun-
gen an Straßen und Fahrwege zu beachten, 
damit ein gefahrloser Betrieb ermöglicht wird. 

Die zu befahrenden Straßen müssen für LKW 
ausreichend tragfähig und ganzjährig befahr-
bar sein, insbesondere auch bei winterlicher 
Witterung. Die Unfallverhütungsvorschriften 
sehen bei Anliegerstraße mit Begegnungsver-
kehr eine Mindestbreite von 4,75 Metern vor. 
Anliegerstraße ohne Begegnungsverkehr 
müssen mindestens 3,55 m breit sein. (2,55 
m Fahrzeugbreite plus 0,5 m Sicherheitsab-
stand auf beiden Seiten). Bei Verschwenkun-
gen und Kurven liegt ein erhöhter Platzbedarf 
vor. Die Schleppkurven der Abfallsammel-
fahrzeuge müssen berücksichtigt werden. Die 
lichte Durchfahrtshöhe muss mindestens 4 m, 
zzgl. Sicherheitsabstand betragen. 

Bei Einbahnstraßen ist die Einrichtung einer 
geeigneten Wendeanlage für die Entsor-
gungsfahrzeuge erforderlich. Grundsätzlich 
sind hierzu Wendekreise mit einem Durch-
messer von 22 Meter vorgesehen. 

Wenn aufgrund von topografischen Gege-
benheiten oder bereits vorhandener Bausub-
stanz Wendekreise bzw. –schleifen nicht rea-
lisiert werden können, sind ausnahmsweise 
auch andere Bauformen, z.B. Wendehämmer 
zulässig.  

Die 9. FNP-Änderung stellt die geplante Nutzung 
in ihren Grundzügen für das Plangebiet dar. 

Die Belange der BAV zur verkehrlichen Erschlie-
ßung betreffen keine Inhalte der Flächennut-
zungsplandarstellung. Die Anregungen werden 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
und auf der Genehmigungsebene für das Vorha-
ben berücksichtigt. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 
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Verwaltung 
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46   Dabei ist zu berücksichtigen, dass verschie-
dene Fahrzeugausführungen unterschiedliche 
Dimensionierungen erforderlich machen. 

Wichtige Voraussetzungen dabei ist, dass ein 
Wenden mit ein- bis höchstens zweimaligem 
Zurückstoßen möglich ist. In der Praxis wer-
den Wendehämmer mit unterschiedlichen 
Formen realisiert. Diese sind nicht immer 
rechteckig, sondern z.B. an einer oder beiden 
Langseiten abgeschrägt. 

Die Abmessungen betragen rund 21 Meter für 
die Langseite und ca. 15 Meter in der Breite. 
Die konkrete Realisierung muss vorab mit 
dem BAV und dem beauftragten Abfuhrunter-
nehmen abgestimmt werden. 

Die Abfallbehälter müssen an den Abfuhrta-
gen nebeneinander an einer von den entsor-
gungsfahrzeugen direkt anfahrbaren Stelle 
der öffentlichen Verkehrsfläche stehen, damit 
sie dort von der automatischen Ladevorrich-
tung aufgenommen werden könnten. Private 
Flächen dürfen nicht befahren werden. 

Erfüllen die Zufahrtstraßen die erforderlichen 
Mindeststandards der Unfallverhütung nicht, 
so müssten die Abfallbehälter, Säcke und 
sperrigen Abfälle von den Bewohnern zur 
nächsten anfahrbaren öffentlichen Straße 
gebracht und wieder abgeholt werden. 

Es wird gebeten, die Anregungen bei den wei-
teren Planungen und Ausführungen zu be-
rücksichtigen. 
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54 Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 54 

06.08.2020 Durch die Planänderung ist die Zufahrt zum 
Betriebshof der Bever-Talsperre, in dem auch 
Teile der Infrastruktur zur Talsperrenüberwa-
chung untergebracht sind, betroffen. Die Än-
derung weist die Zufahrt als „Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung – Privatstraße“ 
aus. Da der Betriebshof jederzeit erreichbar 
sein muss, bedeutet die Änderung eine Fest-
schreibung der Zufahrt  als Verkehrsfläche 
und ist zu begrüßen.  

Ansonsten besteht keine Betroffenheit in den 
Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Bezirks-
regierung Köln (Obere Wasserbehörde)  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

 
 
 
Hückeswagen, den ………...2020 

Im Auftrag 

........................................................ 

Andreas Schröder 
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Schloss-Stadt Hückeswagen, Bebauungsplan Nr. 44B, 6. Änderung „Großberghauser Bucht“ 
 

ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

2 Bergische Energie- und 
Wasser-GmbH, Wipper-
fürth 

 

08.02.2021 Es bestehen keine Bedenken.  

Im Rahmen des Förderprojektes „Breitband-
ausbau“ werden voraussichtlich 1./2. Quartal 
2021, in diesem Bereich Glasfaserleitungen 
errichtet. In dem Zuge ist auch für den Bereich 
„Stromversorgung“ eine Netzoptimierung ge-
plant. 

 

Es wird um weitere Informationen bei Ände-
rungen u.ä. gebeten. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

16 Industrie- und Handels-
kammer zu Köln;  
Zweigstelle Oberberg, 
Gummersbach 

 

02.02.2021 Unter Berücksichtigung der vorliegenden Un-
terlagen sieht die IHK zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt die Belange der gewerblichen Wirt-
schaft nicht berührt. Es bestehen daher gegen 
diese Bauleitplanung keine Bedenken. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 
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Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

23 Oberbergischer Kreis, 
Gummersbach  

 

26.02.2021 Landschaftspflege / Artenschutz 

Es bestehen gegen die vorgelegte Planung 
keine grundsätzlichen Bedenken. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die aus der 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung resultieren-
den Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und 
außerhalb des Plangebietes wie im Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag dargestellt, 
auf verbindlicher, vertraglicher Grundlage zu 
sichern und umzusetzen sind. Gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen hat die Durchfüh-
rung der Ausgleichsmaßnahmen unverzüglich 
mit der Realisierung der Planung zu erfolgen. 

Der Oberbergische Kreis führt nach den Best-
immungen des Landesnaturschutzgesetzes 
§ 34, Abs. 1 ein Ausgleichskataster. Daher 
wird um Mitteilung der nach Inkrafttreten bzw. 
der nach Realisierung der Planung durchge-
führten Kompensationsmaßnahmen gebeten. 
Für die Eintragung in das Kataster sind Lage, 
Größe und Art der zugeordne-
ten/durchgeführten Maßnahmen von besonde-
rer Bedeutung. 

 

Umweltamt 

Gewässerschutz 

Aus Sicht des Gewässerschutzes bestehen 
keine Bedenken gegen die Planung. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Die Umsetzung der Maßnahmen gemäß § 1a 
Abs. 3 S.4, 2. Alt. BauGB wird auf von der 
Schloss-Stadt Hückeswagen bereitgestellten Flä-
chen gesichert. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. Im 
Rahmen des Planvollzugs werden die Hinweise 
berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Abwägung 
erforderlich 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keine Abwägung 
erforderlich 
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Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

   Kommunale Abwasserbeseitigung 

Gegen das Abführen und Versickern von un-
verschmutztem Niederschlagswasser gemäß 
Trennerlass, von Dachflächen breitflächig über 
die Schulter, ohne gezielte Einleitung, gibt es 
keine Bedenken, wenn die Ableitung gemein-
wohlverträglich erfolgt. 

Für das Ableiten und Versickern von unver-
schmutztem Niederschlagswasser über die 
Schulter über die belebte Bodenzone bedarf 
es keiner wasserrechtlichen Erlaubnis bei der 
Unteren Wasserbehörde, da es gem. § 51a 
des LWGs keine Gewässerbenutzung dar-
stellt. Keine Gewässerbenutzung und somit 
erlaubnisfrei ist die Versickerung von Nieder-
schlagswasser über die belebte Bodenzone 
(z.B. großflächige Versickerung über eine un-
befestigte begrünte Fläche) und eine Versi-
ckerung, die ähnlich wie über eine belebte 
Bodenzone erfolgt. 

Werden vorhandene Einleitungen verändert, 
müssen die bestehenden Einflüsse angepasst 
werden. 

Bei Einleitung von Niederschlagswasser von 
Hofflächen in ein Gewässer ist zu prüfen, dass 
der stoffliche Eintrag gewässerverträglich ist, 
orientiert an den Anforderungen des Merkblat-
tes BWK M3 / M7 und den Anforderungen an 
die Niederschlagsentwässerung im Trennsys-
tem. (RdErl. d. Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz – Iv-90310012104 – vom 26.05.2004)  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.  

Mögliche Veränderungen bei der Ableitung der 
Niederschlagswasser stehen unter dem Erlaub-
nisvorbehalt auf nachfolgender Genehmigungs-
ebene der Planung. Inhalte und Festsetzungen 
des Bebauungsplans bleiben davon unberührt. 

 

Keine Abwägung 
erforderlich 
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ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

   Ggf. sind Maßnahmen zur Reinigung des Nie-
derschlagswassers zu veranlassen. 

 

Bodenschutz 

Gegen das Vorhaben bestehen aus boden-
schutzrechtlicher Sicht keine Bedenken. 

 

Immissionsschutz 

Wesentlich störende Lärmeinwirkungen auf 
die Umgebung durch die vorhandenen Nut-
zungen sind nicht bekannt. 

Vorübergehende Belastungen der Erholungs-
suchenden durch Lärm und Staub infolge des 
zeitlich begrenzten Baustellenbetrieb können 
nicht ausgeschlossen werden. Modernste 
Technik und tägliche zeitliche Beschränkun-
gen während der Bauphasen sind anzustre-
ben. 

Weitere  Hinweise oder Anregungen bestehen 
zu dem BP Nr. 44 B „Großberghauser Bucht“ 
– 6. Änderung) nicht. 

 

Amt für Rettungsdienst, Brand- und Bevöl-
kerungsschutz 

Gegen die Planung bestehen aus Sicht der 
Brandschutzdienststelle keine Bedenken, 
wenn bei der Änderung der Flächen eine 
Löschwassermenge über 2 Stunden wie folgt 
sichergestellt ist: 

 

 

 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der dem Plangeltungsbereich nächstgelegene 
Hydrant mit einer Leistung von 800l/min befindet 
sich an der Kreisstraße K 12 in ca. 320 m Entfer-
nung zur festgesetzten Gemeinbedarfsfläche 
(DLRG, Gästehaus) und in ca. 310 m Entfernung 

 

 

 

 
Keine Abwägung 
erforderlich 

 

 

Keine Abwägung 
erforderlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Hinweise wer-
den im Planvollzug 
berücksichtigt. 
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ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

   Fläche Sondergebiet: min. 1.600 l/min 

Die Löschwassermenge ist jeweils in einem 
Radius von 300 m vorzuhalten. Die Entfernung 
zum nächsten Hydranten darf dann 75 m Luft-
linie nicht überschreiten. 

Des Weiteren wird auf den § 5 der BauO 
NRW hingewiesen, damit die Zufahrten zu den 
jetzigen und zukünftigen Objekten auch für 
den Rettungsdienst und die Feuerwehr nach 
DIN 14090 gegeben sind. 

 

 

 

 

 

 

Polizei NRW, Direktion Verkehr 

In verkehrlicher Sicht sind keine signifikanten 
Veränderungen zu erwarten, daher bestehen 
aus polizeilicher Sicht der Verkehrssicherheit 
keine Bedenken gegen die vorgelegte Bauleit-
planung. 

zum Betriebsgrundstück des Wupperverbandes. 
Die nächsten Hydranten befinden sich davon  
jeweils ca. 200 m entfernt in den Ortslagen Groß-
berghausen und Hartkopsbever. Insofern wird 
den genannten Anforderungen an die Löschwas-
serversorgung im Plangebiet aktuell nicht ent-
sprochen. 

Im Zuge der Umsetzung der Planung ist die 
Löschwasserversorgung (z.B. durch Bereitstel-
lung Löschwassertank auf dem Grundstück 
und/oder Herstellung zusätzlicher Hydranten) si-
cherzustellen und im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens nachzuweisen.  

Der Brandschutz ist bauordnungsrechtlich gere-
gelt und im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens auf Grundlage der geltenden Rechtsnor-
men zu beachten. Die Hinweise werden den je-
weiligen Bauherren weitergegeben, eine Ergän-
zung der Hinweise in der 9. Flächennutzungs-
planänderung bedarf es nicht. 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
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ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

27 PLEdoc GmbH, Essen 

 

26.01.2021 Von PLEdoc verwaltete Versorgungsanlagen 
und der nachstehend aufgeführten Eigentümer 
bzw. Betreiber sind von der geplanten Maß-
nahme nicht betroffen:  

 Open Grid Europe GmbH, Essen  

 Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen  

 Ferngas Netzgesellschaft mbH (FH), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

 Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

 Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Es-
sen 

 Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

 Trans Europa Naturgas Pipeline 
GmbH (TENP), Essen 

 GasLINE Telekommunikationsnetzge-
sellschaft deutscher Gasversorgungs-
unternehmen mbH & Co.KG , Straelen 
(hier Solotrassen in Zuständigkeit der 
PLEdoc GmbH) 

 Zayo Infrastructure Deutschland 
GmbH, Frankfurt am Main 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 
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ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

27   Maßgeblich für die Auskunft ist der im Über-
sichtsplan markierte Bereich. Dort dargestellte 
Leitungsverläufe dienen nur zur groben Über-
sicht. 

Hinweis: Eine Ausdehnung oder Erweiterung 
des Projektbereiches bedarf immer einer er-
neuten Abstimmung mit der PLEdoc GmbH. 

 

  

31 

 

Westnetz GmbH, Regi-
onalzentrum Ruhr Netz-
planung, Essen 

Online-Planauskunft 

26.01.2021 Auf die Nutzungsvereinbarung zur Online-
Bauauskunft wird hingewiesen.  

Die Westnetz GmbH beauskunftet nur die 
Steuerkabel. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Wie aus den Planunterlagen zu entnehmen ist, 
sind innerhalb des Plangebietes keine Versor-
gungsanlagen der Westnetz GmbH vorhanden.  

Keine Abwägung 
erforderlich 

39 EWR GmbH, Rem-
scheid 

03.02.2021 Es bestehen seitens Strom-, Gas- und Was-
serversorgung sowie des Verkehrsbetriebes 
keine Anregungen und Bedenken. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

40 

 

WSW Wuppertaler 
Stadtwerke GmbH, 
Wuppertal 

28.01.2021 Für die  

WSW Energie & Wasser AG, zuständig für 
Energieversorgung und Stadtentwässerung 

Stadt Wuppertal, zuständig für die Wasser-
versorgung 

WSW mobil GmbH, zuständig für den öffent-
lichen Personennahverkehr 

wird mitgeteilt, dass keine Bedenken oder An-
regungen zur Planung bestehen. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 
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ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

44 

 

Wupperverband, Wup-
pertal 

09.02.2021 Da die Änderungen bereist mit dem Betrieb 
Talsperren abgestimmt worden sind, gibt es 
keine weiteren Bedenken. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.  

 

 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

 

54 Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 54 

26.02.2021 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Grundwas-
ser: 

Das geplante Vorhaben liegt im Grundwasser-
körper (GWK) 273_06 – Rechtsrheinisches 
Schiefergebirge. Dieser GWK wurde sowohl 
im zweiten Bewirtschaftungsplan als auch im 
dritten Bewirtschaftungsplan im mengenmäßi-
gen und chemischen Zustand mit „gut“ Bewer-
tet. Im Rahmen des Möglichen und zur Siche-
rung der Grundwasserneubildung wird ange-
regt, die Flächen möglichst minimal zu versie-
geln, um eine lokale Versickerung von Nieder-
schlagswasser weiter zu ermöglichen. Eine 
Nachverdichtung von Flächen sowie die Ver-
siegelung von Freiflächen sind in Bezug auf 
die Grundwasserneubildung negativ zu bewer-
ten (Verschlechterungsverbot § 47 WHG), da 
jede Versieglung dazu führt, dass der Grund-
wasserleiter in seiner Bilanz gemindert wird. 

 

 

 

 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

 
Keine Abwägung 
erforderlich. 
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ID 
Nr. 

Behörde, TöB Datum Schreiben Inhalt 
Behörde, TöB 

Stellungnahme 
Verwaltung 

Beschluss-
empfehlung 

54   Während der Baumaßnahmen und auch im 
Betrieb ist der Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen mit höchster Sorgfalt zu sehen, da 
sich Flussabwärts des Beverbachs eine 
Trinkwassergewinnung befindet. Diese Trink-
wassergewinnung fördert sowohl Grundwas-
ser als auch Uferfiltrat. 

Es ergeben sich aus Sicht der WRRL-
Grundwasser keine Bedenken gegenüber die-
ses Verfahren 

Darüber hinaus besteht keine Betroffenheit in 
den Zuständigkeiten der Oberen Wasserbe-
hörde. 

 

 

Im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum 
Bebauungsplan Nr. 44B, 6. Änderung (Parallel-
verfahren) sind entsprechende Wasserschutz-
maßnahmen aufgeführt, die bei der Planumset-
zung zu berücksichtigen sind. Der Hinweis ist 
berücksichtigt. 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Keine Abwägung 
erforderlich. 

 
 
Hückeswagen, den ………...2021 

Im Auftrag 

........................................................ 

Andreas Schröder 


